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STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG STUTTGART (GYMNASIEN UND SONDERSCHULEN)
- Abteilung Sonderschulen -


	

	
	

	


__

Abrechnung der Fahrtkosten
 von Fachleitern und Lehrbeauftragten mit einer Abordnung von mehr als 50% (Stand 10/04)
	Reisekosten:

	Fall A:

Bezahlt wird:
	Dienstort 1 (Sem.) und Dienstort 2 (Schule) sind gleich. Die Lage des Wohnorts spielt keine Rolle.
Dienstgang vom Seminar zur Schule an den Tagen, an denen Sie dienstlich an der Schule zu tun haben.

	Fall B:

Bezahlt wird:
	Dienstort 1 (Sem.) und Dienstort 2 (Schule) sind unterschiedlich.
Dienstort 2 (Schule) = Wohnort.
Dienstgang von der Wohnung zur Schule an den Tagen, an denen Sie dienstlich an der Schule zu tun haben.

	Fall C:

Bezahlt wird:
	Dienstort 1 (Sem.) und Dienstort 2 (Schule) sind unterschiedlich.
Wohnort und die Dienstorte 1 und 2 sind unterschiedlich.
Fahrtkosten von der Wohnung zur Schule an den Tagen, an denen Sie dienstlich an der Schule zu tun haben
.

	Fall D:

Bezahlt wird:
	Dienstort 1 (Sem.) und Dienstort 2 (Schule) sind unterschiedlich.
Dienstort 1 (Sem. ) = Wohnort.

Reisekosten für die Fahrt vom Dienstort 1 (Sem.- und Wohnort) an den Dienstort 2 (Schule).

	Trennungsgeld:

	Zu Fall C:

Bezahlt wird:
	Bedingung: Der Wohnort ist vom Seminar mehr als 30 km entfernt.
Trennungsgeld (Reisekosten)
 von der Wohnung zum Seminar an den Tagen, an denen Sie dienstlich am Seminar zu tun haben.

	
	

	Zu Fall C:

Bezahlt wird:
	Bedingung: Der Wohnort ist vom Seminar weniger als 30 km entfernt.

Trennungsgeld (Reisekosten) über die Dauer von 3 Monaten von der Wohnung zum Seminar an den Tagen, an denen Sie dienstlich am Seminar zu tun haben.


Die Abrechnung erfolgt in allen Fällen durch das Oberschulamt. Die RK-Formulare bzw. Trennungsgeld-Formulare erhalten Sie an Ihrer Schule. Lehrbeauftragte lassen diese von der Schule sachlich richtig zeichnen (außer bei Trennungsgeld: durch die Seminarleitung). Bei Fachleitern geschieht dies immer durch die Seminarleitung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das OSA Stuttgart:

Reisekosten: Herr Kleinknecht, Tel.: 0711/6670-289, 

Trennungsgeld: Herr Schönberger, Tel.: 0711/6670-281.
Die Ausbildungsreisen (Unterrichtsbesuche, Studienfahrten etc.) werden wie bisher bei Frau Schöpf / Frau Wanner abgerechnet.

� Die folgende Übersicht dient der groben Orientierung. Im Zweifelsfall gilt das LRKG und die TGVO (vgl. GEW-Handbuch)


� Dies gilt nur, wenn die Fahrt zur Schule nicht direkt über den Dienstort 1 (Seminar) führt. In diesem Fall darf erst ab dem Seminar die Fahrt berechnet werden


� Bei Anerkennung triftiger Gründe für die Benutzung des PKW wird nur der reduzierte Satz von 0,22 Euro pro km bezahlt, selbst wenn der PKW zum Dienstreiseverkehr zugelassen ist. Der Erstattungsbetrag wird nach § 6 TGVO um die Ersparnis aufgrund der fehlenden Fahrt zur Schule vermindert, und zwar nur bei Entfernungen von mehr als 5 km von Wohnung und Schule um 0,10 Euro pro Entfernungskilometer und Tag
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